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1 Planungsgegenstand und Ziele 

1.1 Anlass 

Im Jahr 2004 wurde an der ETH Zürich das Departement für Management, Technologie 
und Ökonomie (D-MTEC) gegründet. Das neue Departement wurde in einer Übergangs-
lösung auf verschiedene Mietliegenschaften verteilt untergebracht. Gemäss der akade-
mischen Planung und der Immobilienstrategie der ETH Zürich ist jedoch vorgesehen, für 
das D-MTEC längerfristig im Areal Zentrum neue Räumlichkeiten, die die Zusammenfüh-
rung des Departements ermöglichen, bereitzustellen. Für diese Raumbedürfnisse er-
scheint der Standort "Oberer Leonhard" mit seiner prominenten städtebaulichen Lage 
ideal. Es ist deshalb vorgesehen, am Oberen Leonhard einen Neubau (LEE) für das D-
MTEC, anstelle der heutigen Liegenschaften LEA, LEB, LEC und LED, zu erstellen. 

Der Standort "Oberer Leonhard" liegt zu einem sehr grossen Teil im Perimeter des priva-
ten Gestaltungsplans "ETH Zürich/ALT EMPA-Areal" aus dem Jahr 1990. Der 2006 veröf-
fentlichte Masterplan für das Hochschulquartier Zürich-Zentrum hat gezeigt, dass es 
möglich ist, eine höhere Ausnützung anzustreben als im bisherigen Gestaltungsplan vor-
gesehen. Aus diesem Grund will die ETH Zürich für die Realisierung des Neubaus LEE 
den genannten Gestaltungsplan ändern und ergänzen. 

Gestützt auf eine Testplanung des Architekturbüros Burkhalter & Sumi Architekten GmbH 
schrieb die ETH im Jahr 2007 für den Neubau LEE einen zweistufigen Wettbewerb aus. 
Bei der Beurteilung der 1. Stufe im Juni 2007 wurden aus 38 Projektvorschlägen sechs 
Projekte zur Weiterbearbeitung in der 2. Stufe ausgewählt. Am 9. November 2007 wählte 
das Preisgericht das Projekt "Yellow Submarine 467" von Fawad Kazi, dipl. Arch. ETH 
SIA, Zürich, als Siegerprojekt. Dieses Siegerprojekt bildet nun die Grundlage der Ände-
rung des erwähnten privaten Gestaltungsplans "ETH Zürich/ALT EMPA-Areal". 

1.2 Heutige Situation 

Das Plangebiet liegt zwischen der Clausius-, der Tannen- und der Leonhardstrasse. 
Während der im Plangebiet befindliche Kenngottweg im Eigentum der Stadt Zürich steht, 
gehören alle anderen Parzellen innerhalb des Perimeters der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft. Vom jetzigen Bestand speziell zu erwähnen sind im südwestlichen Teil die 
Gebäude TAN (Architekten Chiodera und Tschudy, erbaut 1891) und LEO ("alte Empa", 
Architektur Direktion der Eidg. Bauten nach Konzept Ludwig Tetmajer, erbaut 1891), die 
beide im kommunalen Inventar der Denkmalpflege aufgenommen sind. Die Planung des 
langgezogenen Gebäude CLA (Architekten B. Fosco, J. Fosco, K. Vogt) bildete den An-
lass zum Erlass des privaten Gestaltungsplans "ETH Zürich/ALT EMPA-Areal" im Jahr 
1990. Um den Neubau LEE zu realisieren, müssen die übrigen sich noch im Plangebiet 
befindlichen Gebäude Leonhardstrasse 15, 19, 25 und 25a abgerissen werden. 
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Abb.  1 :  Fotoaufnahme des Standor ts  mi t  B l ick  nach Südwesten.  

Im Vordergrund Gebäude LED,  im Hintergrund d ie   
Gebäude CLA, LEO und HG. 

1.3 Zielsetzung der vorliegenden Planung - Teilrevision 

Zur Umsetzung des Neubaus LEE - d.h. des Siegerprojekts "Yellow Submarine 467" - 
bedarf es verschiedener Änderungen des bestehenden privaten Gestaltungsplans. Der 
Perimeter muss im nördlichen Abschnitt ausgedehnt werden und die bisherigen Festle-
gungen für die früher geplanten Gebäude LB und LC sind mit denjenigen für das Gebäu-
de LEE zu ersetzen. Die Durchwegung wird ergänzt und die Erschliessung des erweiter-
ten Plangebiets gesichert. Gleichzeitig sollen aber die bestehenden rechtlichen Grundla-
gen für den Bestand der Gebäude CLA, LEO und TAN (von gewissen Details abgese-
hen) erhalten bleiben; die genannten Gebäude sollen in keinem Fall rechtswidrig werden. 
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2 Ausgangslage und Rahmenbedingungen 

2.1 Richtplan - Masterplan 

Das Plangebiet gehört zum Hochschulgebiet Zürich-Zentrum. Als Grundlage für städte-
bauliche, bauliche und gestalterische Massnahmen nennt der zürcherische Richtplan 
(Beschluss Kantonsrat vom 17.12.2007) den Masterplan "Zukunft des Hochschulstandor-
tes Zürich-Zentrum" vom 18. Mai 2005 bzw. 5. April 2006.  

Wichtige Inhalte des Masterplans (Auszug): 

- Am Schanzenberg, an der Gloriastrasse, am Heimplatz und an der Leonhardstrasse 
sind Neubauten vorgesehen.  

- Im gesamten Hochschulquartier sollen Parkanlagen und Grünflächen vernetzt und 
durch neue Fussgängerverbindungen der gesamten Bevölkerung erschlossen wer-
den. 

- Die Hochschulkante zwischen Bürgerasyl über die Polyterrasse bis zur alten Kantons-
schule wird zur attraktiven Flanierterrasse. 

- Entlang der Rämistrasse entsteht eine Bildungs- und Kulturmeile. Die bestehenden 
Sammlungen werden mittels eines Orientierungs- und Informationssystems besser 
vernetzt und verstärkt öffentlich zugänglich gemacht.  

 

 
Abb.  2 :  Hochschulgebiet  Zür ich-Zentrum gemäss Masterplan;  

V isua l is ierung Neubau LEE ro t  gekennzeichnet  
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2.2 Testplanung Burkhalter & Sumi Architekten GmbH 

Mit Burkhalter & Sumi Architekten GmbH wurde im Vorfeld des Architekturwettbewerbs 
eine Testplanung durchgeführt. Im Dialog mit dem Amt für Städtebau der Stadt Zürich 
wurden dabei verschiedene Volumenvarianten für einen Neubau am Oberen Leonhard 
überprüft.  

Das Ergebnis der Testplanung weicht von den im Masterplan festgehaltenen Volumen-
vorstellungen ab. In dem mit dem Amt für Städtebau der Stadt Zürich durchgeführten 
Workshop-Verfahren, mit Beteiligung der Denkmalpflege, hat sich zudem gezeigt, dass 
die beiden Gebäude TAN und LEO in näherer Zukunft nicht aus dem Inventar der schüt-
zenswerten Bauten der Stadt Zürich entlassen werden. 

2.3 Städtebaulicher Kontext 

Das Plangebiet mit den entsprechenden Bauten befindet sich an einem städtebaulich 
sensiblen Ort. Spezielle Aufmerksamkeit ist insbesondere der Einbettung in die soge-
nannte "Stadtkrone" von Zürich (UNI-Hauptgebäude von Moser, ETH-Hauptgebäude von 
Semper, Kamin von Salvisberg) zu widmen. Eine angemessene Einordnung des Neu-
baus LEE in die Stadtsilhouette ist von zentraler Bedeutung. Dasselbe gilt für den Um-
gang mit dem öffentlichen Raum, der gemäss Masterplan durch den geplanten Neubau 
aufgewertet und für zu Fuss Gehende attraktiver gestaltet werden soll. Das Gebiet zeich-
net sich durch seine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Verkehr aus; mehrere 
Tramlinien sowie die Polybahn führen innert weniger Minuten zum Hauptbahnhof Zürich. 

2.4 Bauordnung der Stadt Zürich 

Das Plangebiet liegt in der altrechtlichen viergeschossigen Wohnzone B gemäss der 
Bauordnung (BauO) 1964 mit Vorwirkung Öffentliche Zone Hochschulen Zentrum ge-
mäss Bau- und Zonenordnung (BZO) 1992 bzw. im Hochhausgebiet III. Mit dem privaten 
Gestaltungsplan wird von den Zonenvorschriften gemäss BauO 1964 bzw. BZO 1992 
abgewichen. 

2.5 Bestehender privater Gestaltungsplan "ETH Zürich/ALT EMPA-Areal" 

Am 14. Februar bzw. 16. Mai 1990 wurde der private Gestaltungsplan "ETH Zürich/ALT 
EMPA-Areal" erlassen. Er basierte auf einem öffentlichen Ideenwettbewerb, der einer-
seits der städtebaulichen Abklärung der für das Stadtbild von Zürich wesentlichen Situa-
tion diente und andererseits Möglichkeiten aufzeigen sollte, dringend benötigte Räum-
lichkeiten für Lehre und Forschung für die Ingenieurbereiche, Informationstechnik und 
Mechatronik der ETH Zürich zu schaffen. Aus diesem Wettbewerb ging das Projekt der 
Architektengemeinschaft Benno Fosco, Jacqueline Fosco-Oppenheim, Klaus Vogt für 
das lange, schmale Institutsgebäude entlang der Clausiusstrasse (ehemals CLA und 
CLB) als Sieger hervor, das zusammen mit den im Inventar der Denkmalpflege enthalte-



 

   8 

nen Gebäuden LEO und TAN die Grundlage für den Gestaltungsplan 1990 bildete. Er-
gänzt wurden diese Bauten einerseits mit einer schlanken Glashalle südlich des neuen 
Institutsgebäudes CLA/CLB, als deren Grundlage im Gestaltungsplan der Bereich Zwi-
schen- und Nebenbauten (LZ) geschaffen wurde. Andererseits wurden im Gestaltungs-
plan entlang der Leonhardstrasse weitere im Massstab und in der Körnigkeit den Gebäu-
den LEO und TAN entsprechende Neubauten (LB und LC), vorgesehen. Da die vorgese-
hene Überbauung zahlreiche Verstösse gegen die sonst geltenden Abstandsvorschriften 
beinhaltete, musste zum Mittel des privaten Gestaltungsplans gegriffen werden. Damit 
konnte von den Vorschriften der Bau- und Zonenordnung abgewichen werden. 

 

 
Abb.  3 :  Pr ivater  Gesta l tungsplan ETH Zür ich/ALT-EMPA-Area l  

2.6 Architekturwettbewerb - Siegerprojekt "Yellow Submarine 467" 

Wie oben bereits dargelegt (vgl. Ziff. 1.1), schrieb die ETH im Jahr 2007 für den Neubau 
LEE einen Architekturwettbewerb aus. Als Siegerprojekt wurde der Entwurf "Yellow Sub-
marine 467" des Teams unter der Leitung von Fawad Kazi, Zürich, ausgewählt, zu dem 
das Preisgericht in seinem Bericht vom 9. November 2007 wie folgt ausführte: 

"Das Projekt sieht für den Neubau LEE einen markant gestuften Gebäudekörper vor, der die topografische Lage 
an der aufsteigenden Leonhardstrasse noch dramatisiert. Geschickt spielt der unerwartet niedrig angesetzte 
Nordtrakt das dahinter gelegene denkmalgeschützte Gull-Haus (NW-Gebäude) frei. Der Zuschnitt des Mittel-
trakts nimmt die Flucht des darüber gelegenen CLA-Gebäudes auf. Fassadenflucht und Fassadenhöhe schei-
nen sorgfältig auf das markante Gebäude abgestimmt. Während die Korrespondenz der Fassadenflucht zu 
einer Stabilisierung und Stärkung des zusammenhängenden Hochschulkomplexes beiträgt, scheint jene der 
Höhenentwicklung weniger zwingend. (…) Die grosse Qualität dieses Entwurfs liegt in der städtebaulichen Figur 
begründet, die als eine schlüssige Antwort auf die Frage gelten kann, die mit der Ausschreibung dieser Aufgabe 
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verbunden war. Ohne übertriebene Gliederung des Baukörpers im Strassenraum und ohne fragwürdige Refe-
renzen zum Semperbau des ETH-Hauptgebäudes behauptet sich das vorgeschlagene Gebäude hervorragend 
in dem vielschichtigen Strassenraum, ohne unangemessen hervorzutreten." 

Das Preisgericht kam zur Ansicht, das Projekt sei hinsichtlich zweier städtebaulicher As-
pekte zu überarbeiten. Es wurde die Empfehlung formuliert, die Gebäudehöhen zu verifi-
zieren und den öffentlichen Charakter /Adressbildung des Neubaus gegenüber der Leon-
hardstrasse zu verbessern. 

Das Siegerprojekt "Yellow Submarine 467" bildet nun die Grundlage für eine Revision 
des privaten Gestaltungsplans ""ETH Zürich/ALT EMPA-Areal". 

 

 
Abb.  4 :  S iegerpro jek t  "Yel low Submar ine 467" ,  Strassenraum 

Leonhardst rasse (Fotomontage)  
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3 Konzept des privaten Gestaltungsplans "Oberer 
Leonhard" 

3.1 Bisheriges Konzept 

Mit dem Erlass des privaten Gestaltungsplans "Oberer Leonhard" wird der bisherige pri-
vate Gestaltungsplan "ETH Zürich/ALT EMPA-Areal" einer Totalrevision unterzogen. Das 
Konzept des bisherigen Gestaltungsplans wird aber beibehalten (vgl. dazu oben Ziff. 2.6), 
und mit gewissen Ergänzungen übernommen. 

Die bisherigen Gestaltungsplanvorschriften (GPV) "ETH Zürich/ALT EMPA-Areal" werden 
revidiert, wobei weite Teile übernommen, bzw. geändert und/oder ergänzt wurden. 

3.2 Perimeter 

Der bisherige Perimeter war begrenzt durch die Clausiusstrasse im Nordosten, die Tan-
nenstrasse im Süden und die Leonhardstrasse im Südwesten. Nördlich reichte der Peri-
meter im östlichen Abschnitt bis an die Südfassade des ETH-Gebäudes NW (Gull-Haus), 
und im westlichen Abschnitt bis zur südlichen Grenze der Parzelle Nr. 261 (Leonhard-
strasse 15). Mit der Revision wird der Perimeter nur im westlichen Abschnitt der Nord-
grenze verändert. Neu wird auch die Parzelle Nr. 261 (Leonhardstrasse 15) und die nord-
östlich angrenzenden Teile der Parzelle Nr. 2374 (rückwärtiger Raum hinter dem ETH-
Gebäude NW) in den Perimeter einbezogen (vgl. auch Art. 1 GPV). Im Übrigen bleibt der 
Perimeter unverändert. 

3.3 Grundsätze zur Bebauung 

Die mögliche Bebauung wird im Gestaltungsplan mittels Festlegung von Gebäudemän-
teln (Art. 4 GPV), maximalen Gebäudetiefen (Art. 5 GPV) und den dazugehörigen Aus-
nahmen (Art. 5 und 6 GPV), der maximalen Baumasse (Art. 7 GPV) sowie der Definition 
des gewachsenen Terrains (Art. 8 GPV) definiert. 

3.3.1 Mantelgrundflächen 

Die Mantelgrundflächen der bestehenden Gebäude LEO, TAN und CLA wurden mehr-
heitlich unverändert aus dem bisherigen Gestaltungsplan übernommen. Beim Gebäude 
TAN wurde die Mantellinie an die Baulinie angepasst. Die Mantellinien bei den Gebäuden 
LEO und TAN folgt im Wesentlichen dem historischen Bestand, während jene des CLA 
den effektiven Bestand an der Südwestfassade um 1,5 m überragt, d.h. die Mantelgrund-
fläche weist eine Tiefe von 16,5 m auf, während das Gebäude CLA effektiv und entspre-
chend der Vorgabe von Art. 5 GPV (maximale Gebäudetiefe) lediglich 15 m tief ist.  

Die Mantelgrundfläche des Gebäudes LEE misst in der Tiefe 21,5 m. Sie überragt somit 
die maximale Gebäudetiefe gemäss Art. 5 GPV ebenfalls um 1,5 m. Damit wird ein ge-
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wisser architektonischer Spielraum offen gelassen und zusammen mit Art. 5 GPV ein 
problemloser Anschluss des Neubaus LEE an die bestehende Glashalle des CLA ge-
währleistet. Südöstlich deckt sich die Begrenzung der Mantelgrundfläche des Gebäudes 
LEE mit der Aussenkante des heute noch bestehenden Gebäudes LED und damit ver-
bunden mit der Rampe zur Einstellhalle (Minimalabstand zu LEO = 6.75 m). Im Nordwes-
ten weist die Mantelgrundfläche einen Abstand von 7 m gegenüber der Grenze der Par-
zelle Nr. 260 (Leonhardstrasse 13) auf. Diese Unterschreitung des ordentlichen Grenz-
abstandes wird voraussichtlich mittels einer privatrechtlichen Dienstbarkeit zu Lasten der 
Nachbarparzelle gesichert.  

Die Gebäude können ohne Einhaltung allfälliger Abstandsvorschriften auf die Grenzen 
der Mantelgrundflächen gestellt werden (Art. 4 Abs. 2 GPV). In Art. 6 Abs. 1 und 2 GPV 
ist geregelt, inwiefern das Gebäude CLA den Gebäudemantel und die Gebäudetiefe 
überschreiten darf. In den Absätzen 3 und 4 des Art. 6 GPV sind ferner Ausnahmen der 
Begrenzung auf die Mantelgrundflächen zu Gunsten sogenannter Lichtgräben im An-
schluss sowohl an das Gebäude CLA (Abs. 3) als auch an das Gebäude LEE (Abs. 4) 
festgehalten. Der in Absatz 3 beschriebene Lichtgraben bergseits des Gebäudes CLA ist 
bestehend. Zusätzlich soll an der Nordwestgrenze der Mantelgrundfläche des Gebäudes 
LEE ein weiterer Lichthof zulässig sein. Er dient der Belichtung der angrenzenden unter-
irdischen Räume mit Tageslicht und muss mindestens einen Abstand von 4 m zur be-
nachbarten Parzelle Nr. 260 einhalten und kann somit eine maximale Breite von 3 m 
aufweisen. Schliesslich ist in Art. 5 GPV eine zusätzliche Ausnahme von der maximalen 
Gebäudetiefe vorgesehen. Anschlussbauten an Zwischen- und Nebenbauten im Bereich 
LZ sind über die maximale Gebäudetiefe hinaus zulässig, sofern sie die im Bereich LZ 
erlaubte Maximalhöhe nicht überschreiten. 

3.3.2 Schnitte und Höhenkoten 

Als weiteres Element der Definition der Gebäudemäntel enthält der Gestaltungsplan die 
Schnitte A - A bis E - E mit Höhenkoten. Die Schnitte A - A und B - B betreffen aus-
schliesslich die Gebäude TAN, LEO und CLA. Diese wurden unverändert aus dem bishe-
rigen Gestaltungsplan übernommen. 

In den Schnitten C - C bis E - E erscheint neben dem Gebäude CLA (unverändert) und 
anstelle der früheren Vorgaben für die Gebäude LB und LC der Neubau LEE.  

Der Schnitt C - C betrifft den südlichen Teil der Mantelgrundfläche LEE, bezeichnet mit 
LEE-a, der Schnitt D - D den mittleren Teil LEE-b und der Schnitt E - E den nördlichen 
Teil LEE-c. Der Abschnitt LEE-c im Norden nimmt den niedrigsten Gebäudeteil auf, der 
Raum für die Erscheinung des dahinter gelegenen Gebäudes NW frei lässt. Der Ab-
schnitt LEE-b weist eine Länge von rund 36 m auf und bildet den Mantel für den höchsten 
Teil in der Gebäudemitte. Im niedrigeren Abschnitt LEE-a liegt die Gebäudehöhe unter 
jener des angrenzenden Gebäudes LEO. 
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Im Gegensatz zum Gebäudemantel des Gebäudes CLA, der mit verschiedenen Gebäu-
deteilen überschritten werden darf, ist der Mantel des Gebäudes LEE so konzipiert, dass 
alle Gebäudeteile darin Platz finden. Besonders zu erwähnen sind in diesem Zusammen-
hang die Dachaufbauten in den Abschnitten LEE-a und LEE-c. Auf diesen Dachflächen 
sollen entsprechend Art. 10 Abs. 2 GPV sogenannte Dachgärten entstehen. Nebst Lift-
überfahrten, Ausgängen/Fluchttreppen und anderen Technikaufbauten wie im Bereich 
LEE-b sollen dort mittels Kleinbauten und einer entsprechenden Möblierung Aufenthalts- 
und Erholungsflächen für die Benutzer des Gebäudes geschaffen werden. 

3.3.3 Inventarisierte Bauten TAN und LEO 

Die Mantellinien der Gebäude TAN und LEO decken sich mit geringfügigen Ausnahmen 
im Zugangsbereich und bei einigen Rücksprüngen mit dem effektiven Bestand. Gleiches 
gilt für die Mantellinien bezüglich der Gebäudehöhen. Beide Gebäude sind im kommuna-
len Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte enthalten. Ihre Unterschutz-
stellung erfolgt nicht durch den Gestaltungsplan, sondern unabhängig davon. Die ETH 
Zürich nutzt diese Gebäude für Hochschulzwecke. 

3.3.4 Ausnützung 

Allgemeines 

Im privaten Gestaltungsplan "ETH Zürich/ALT-EMPA-Areal" war die mögliche Ausnüt-
zung mittels der anrechenbaren Bruttogeschossfläche (aBGF) definiert. Diese durfte ma-
ximal 21'000 m2 betragen (Art. 7 Abs. 1 aGPV). Neu soll die Ausnützung über die maxi-
mal zulässigen Volumen bzw. die maximal zulässigen Baumassen festgelegt werden. In 
Art. 7 GPV wird die Baumasse für das Plangebiet gesamthaft (Abs. 1) und für jedes Bau-
feld einzeln bestimmt (Abs. 2). Anlass für diesen Systemwechsel war das Bedürfnis nach 
einer Vereinfachung und einer besseren Nachvollziehbarkeit der Nutzungsberechnung. 
Zudem zeigte sich während der Testplanung und dem Wettbewerb, dass sich die städte-
bauliche Verträglichkeit besser mit Volumen- als mit Flächendefinitionen festlegen liess.  

Die Baumasse bezeichnet gemäss § 258 Abs. 1 PBG den oberirdischen umbauten 
Raum. Sie lässt sich als Volumen, als geometrischer Körper einfach darstellen. Demge-
genüber bezeichnet die anrechenbare Bruttogeschossfläche genau definierte Flächen 
(vgl. § 255 PBG) innerhalb eines Gebäudes, wobei keine Angaben über deren konkrete 
Anordnung gemacht werden. Bezüglich der Gebäude TAN, LEO und CLA, die unverän-
dert erhalten bleiben, ist dieser Systemwechsel letztlich bedeutungslos. Relevant wird der 
Systemwechsel im Grunde genommen nur für das Gebäude LEE. Anhand der festgeleg-
ten Baumasse kann beurteilt werden, ob der Gestaltungsplan die Anforderung der ange-
messenen Einordnung der neuen Baute in die Stadtsilhouette (vgl. oben Ziff. 2.3) erfüllt. 
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Gewachsenes Terrain 

Ausschlaggebend für die Definition der Baumasse ist das gewachsene Terrain bzw. der 
gewachsene Boden (vgl. § 5 Allgemeine Bauverordnung vom 22.06.1977), denn nur der 
oberirdisch umbaute Raum wird zur Baumasse hinzugezählt; unterirdische Bauvolumen 
werden von der Baumasse nicht erfasst. Innerhalb des Plangebiets lässt sich heute der 
ursprünglich gewachsene Boden, wie er der Definition in § 5 der Allgemeinen Bauverord-
nung entspricht, nicht mehr bestimmen. Das ursprüngliche Terrain wurde im Rahmen 
verschiedener Bauprojekte mehrfach umgestaltet und das ursprüngliche Terrain lässt 
sich deshalb nicht mehr ermitteln. Das Gelände fällt von Südwesten nach Nordosten hin 
ab und enthält heute verschiedene Geländesprünge, die teils mit Treppen überwunden 
werden. Um diese Unklarheiten zu eliminieren, wird mit dem vorliegenden Gestaltungs-
plan verbindlich festgelegt, wo das gewachsene Terrain liegt und damit auch die Frage 
beantwortet, welche Gebäudeteile als oberirdisch zu betrachten sind. 

Zu diesem Zweck wurde eine neue Vermessung durchgeführt und gestützt darauf ein 
Höhenkotenplan erstellt, der in der Mitte der Clausius-, der Tannen- und der Leonhard-
strasse in regelmässigen Abständen Höhenkoten angibt. Für jedes im Gestaltungsplan 
definierte Baufeld wurde der geometrische Schwerpunkt in der Horizontalen ermittelt und 
mittels Interpolation der realen Vermessung eine Höhe ü.M. für jeden Schwerpunkt fest-
gelegt (Art. 8 GPV). Auf dieser Höhe über Meer wird eine theoretische horizontale Fläche 
gebildet, die den gewachsenen Boden darstellt und das Gebäude in einen oberirdischen 
und einen unterirdischen Teil trennt. Das Volumen über dem gewachsenen Terrain muss 
die Massvorgaben von Art. 7 GPV einhalten. 
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Abb.  5 :  abst raktes Geländemodel l  mi t  

ausgemi t te l ten Baufe ldern 

Zulässige Baumasse der Gebäude TAN und LEO 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.  6 :  bestehende Volumen TAN und LEO 

Zur Ermittlung der innerhalb des Perimeters zulässigen Baumasse wurden zunächst die 
bestehenden Volumen der Bauten TAN und LEO, die aufgrund ihres Eintrags im Inventar 
der Denkmalpflege möglichst genau beziffert sein sollen, digital aufgebaut und gemes-
sen. Ihr Volumen beträgt gesamthaft und auf den nächsten Zehner gerundet 17'640 m3. 
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(TAN: 5’215.41 / 5220 m3 für Gebäudevolumen innerhalb Mantellinie; LEO: 12'418.35 / 
12'420 m3). Die gerundeten Zahlen wurde direkt in Art. 7 Abs. 2 GPV überführt. 

Zulässige Baumasse des Gebäudes CLA 

Für das Gebäude CLA wurde auf der Basis der im Situationsplan eingetragenen Grund-
fläche, der maximal zulässigen Gebäudetiefe und der vorgegebenen Gebäudehöhe mög-
liche Volumen ermittelt. Dieses Volumen misst 46'362.50 m3. Andererseits wurde das 
Volumen der heute bestehenden Baute ermittelt, das sich aus der im rechtskräftigen 
Gestaltungsplan "ETH Zürich/ALT EMPA-Areal" enthaltenen Beschränkung der Bruttoge-
schossfläche ergeben hat. Das realisierte Volumen beträgt 41'810.90 m3, d.h. 90,18 % 
vom maximal möglichen Gebäudemantel. Da die bisherigen Regelungen bezüglich des 
Gebäudes CLA mit dem neuen Gestaltungsplan keine Veränderungen erfahren sollen, 
wurde diese Zahl (auf 42'000 m3 aufgerundet) in Art. 7 Abs. 2 GPV übertragen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb.  7 :  CLA:  maximales Volumen gemäss Gesta l tungsplan 
( l inks)  /  rea l is iertes  Volumen ( rechts)  

Zulässige Baumasse des Gebäudes LEE 

Gemäss dem bisherigen Gestaltungsplan konnten im Bereich, in dem künftig das Ge-
bäude LEE errichtet werden soll, die Bauten LB und LC realisiert werden. Deren maxima-
le Volumen hätten 4'970.98 m3 (LB) und 15'304.70 m3 (LC) betragen.  

Geht man davon aus, dass die Ausnützungsbeschränkung des bisherigen Gestaltungs-
plans auf 21'000 m2 für das gesamte Plangebiet für diese Bauten gleich gewirkt hätte wie 
für das Gebäude CLA, ergibt sich ein Volumen von total 18'284.60 m3, gerundet 
18'300 m3 für die (theoretisch) realisierten Bauten LB und LC (Maximalvolumen gemäss 
Gebäudemantel x Faktor 0.9018 = realisiertes Volumen). 

Für die Bestimmung der neu zulässigen Baumasse des Gebäudes LEE, das an die Stelle 
der Gebäude LB und LC tritt, wurde auf das Projekt "Yellow Submarine 467" abgestellt. 
Ausgehend vom aktuellen Stand der Diskussionen zwischen den zuständigen Stadtbe-
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hörden und der ETH Zürich bezüglich der maximal zulässigen Gebäudehöhen, der im 
Architekturwettbewerb vorgegebenen Gebäudetiefe von höchstens 20 m und der sich 
aus den Gebäudeabständen zu den Nachbargebäuden (6.75 m zu LEO, 7 m zu Leon-
hardstrasse 13) ergebenden maximalen Gebäudelänge wurde wie beim Gebäude CLA 
der grösst mögliche Inhalt des Gebäudemantels von 49'838.76 m3 ermittelt. In der Folge 
wurde auch dieses maximal zulässige Volumen in demselben Verhältnis reduziert, das 
zwischen dem Maximalvolumen CLA und dem realisierten Volumen CLA besteht. Daraus 
ergibt sich eine erlaubte Baumasse von höchstens 44'900 m3 (49'838.76 m3 x 0.9018). 
Das aktuelle Projekt umfasst ein Volumen von rund 42'000 m3, was eine Differenz von 
rund 2'900 m3 ergibt.  

 
Abb.  8 :  TAN,  LEO und CLA sowie Pro jek t  LEE im Gelände 

 gemäss Höhenkotenplan 

Der neue Gestaltungsplan gibt somit für das Baufeld LEE die gleiche Ausnützung bzw. 
Dichte vor wie schon der bisherige Gestaltungsplan für das Baufeld CLA. Die Differenz 
zu den bisher möglichen Volumen beträgt im Vergleich LB und LC zu LEE 26'600 m2, 
was einem Faktor 2.45 entspricht. Über das ganze Plangebiet gerechnet erhöht sich die 
Ausnützung von 80'570 m3 auf 104'540 m3, was einem Faktor 1.29 entspricht. 

3.3.5 Zwischen- und Nebenbauten LZ 

Auf der Westseite des Gebäudes CLA schliesst der Bereich für Zwischen- und Neben-
bauten an. Deren maximale Gebäudehöhe liegt auf 456 m.ü.M. (siehe Regelschnitte auf 
Situationsplan). Dort, wo neu die Mantelgrundfläche des Gebäudes LEE angeordnet ist, 
wird der bisherige Bereich für Zwischen- und Nebenbauten mit dem vorliegenden Gestal-
tungsplan aufgehoben. Zudem wird der Bereich LZ zwischen dem künftigen Gebäude 
LEE und dem bestehenden Gebäude LEO (Abfahrt in die Einstellhalle bzw. zwischen den 
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Bauten LEO und TAN) reduziert, so dass im Abstand von 10 m ab der Parzellengrenze 
keine Bauten erstellt werden können. 

Auf der Nord-Ostseite des neuen Gebäudes LEE befinden sich Laborbauten, die unterir-
disch aus dem an den Perimeter angrenzenden ETH-Gebäude NW auskragen und mit 
Oblichtern oberirdisch in Erscheinung treten. Zusätzlich zu diesen Bauten soll an der 
nordöstlichen Gebäudeecke des Neubaus LEE ein Treppenhaus zu stehen kommen, das 
der Entfluchtung des Nordflügels des Gebäudes LEE dient. Dieses Treppenhaus ermög-
licht im oberen Teil den öffentlichen Durchgang durch das Gelände und damit die öffentli-
che Zugänglichkeit des Areals wie bis anhin. Schliesslich sieht das Projekt im genannten 
Bereich auch einen Kamin vor, mit dem Frischluft für den Neubau LEE angesaugt wird. 
Damit diese Bauten eine Rechtsgrundlage erhalten, wird an dieser Stelle ein neuer Be-
reich LZ festgesetzt (maximale Höhe: 450 m.ü.M.). 

Die Bauten im Bereich LZ sind nicht in der maximal zulässigen Baumasse gemäss Art. 7 
GPV enthalten. Die Baumasse wird nur für die grossen, die Erscheinung der Überbauung 
wesentlich bestimmenden Bauten in Kubikmetern festgelegt. Die Zwischen- und Neben-
bauten im Bereich LZ sind zunächst über die Begriffe "Zwischenbauten" und "Nebenbau-
ten" definiert. Zwischen- und Nebenbauten sind rein begrifflich etwas anderes als Haupt-
bauten und haben sich diesen in Grösse und Bedeutung klar unterzuordnen. Ferner wer-
den die Ausmasse durch die Festlegung reduzierter Höhenkoten gegenüber den Haupt-
bauten und der Grundflächen beschränkt. 

3.3.6 Nutzweise 

Mit der Revision der GPV wird auch Art. 9 ergänzt. Nachdem in den früheren Bestim-
mungen der Zweck der Bauten im Perimeter nicht näher definiert wurden, wird neu in 
Absatz 1 festgelegt, dass das Plangebiet Hochschulzwecken und eng damit verbundenen 
Nutzungen dient. In Absatz 2 wird statuiert, dass mindestens 800 m2 Geschossfläche für 
publikumsorientierte Nutzungen verwendet werden müssen. Der frühere Anteil der öffent-
lich frei zugänglichen Flächen wurde proportional zu den aufgrund des neuen Gestal-
tungsplans zulässigen Mehrvolumen erhöht (Faktor 1.2951, gerundet 1.3). Er wird bereits 
heute mit der sich in der Glashalle (Bereich LZ) befindlichen Mensa (870 m2) übertroffen. 
Mit dem Neubau LEE werden die Flächen des Foyers und des auch öffentlich zugängli-
chen Weiterbildungzentrums von rund 600 m2 dazukommen. 

3.3.7 Gestaltungsvorgaben 

Die Vorgaben für die Gestaltung wurden vom bisherigen Gestaltungsplan grundsätzlich 
übernommen, aber in ihrer Formulierung den aktuellen Anforderungen des PBG und der 
Vorgaben des Amtes für Städtebau angepasst (vgl. Art. 10 Abs. 1 GPV). Allerdings wur-
de Art. 10 Abs. 2 der bisherigen Gestaltungsplanvorschriften (aGPV) gestrichen, da er 
ausschliesslich das nun nicht mehr vorgesehene Gebäude LC betraf. Die Beschränkung 
der Volumen, insbesondere der Höhe, in den verschiedenen Abschnitten des Neubaus 
LEE wird über die Vorgabe verschiedener Höhenkoten gelöst (vgl. Schnitte C-C bis E-E). 
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Grundsätzlich unverändert blieb die Vorschrift betreffend der Nutzung der Flachdächer, 
wobei auch hier entsprechend dem neu zulässigen Mehrvolumen eine Anpassung vorge-
nommen wurde (Art. 10 Abs. 2 GPV). Neu sind mindestens 1'100 m2 als Dachterrassen 
auszubilden und den Hausbenützern zugänglich zu machen, während es nach dem bis-
herigen Gestaltungsplan nur 800 m2 waren (Faktor 1.2951, gerundet 1.3). Heute besteht 
auf dem Gebäude CLA bereits eine Dachterrasse mit einer Fläche von rund 430 m2. Das 
Projekt LEE sieht zwei weitere Dachterrassen von 716 m2 (Dachgarten Nord) und 299 m2 
(Dachgarten Süd) vor, so dass nach dessen Realisierung Dachterrassenflächen von To-
tal 1'445 m2 vorhanden sein werden. Im Zusammenhang mit der der Nutzung von Dach-
flächen für die Gewinnung von erneuerbaren Energien ist vorgesehen, diese Anlagen auf 
dem Flachdach im Baufeld LEE-a mit einer maximalen Höhe von 1.2 m zuzulassen.  

3.4 Grundsätze zur Erschliessung 

3.4.1 Motorisierter Verkehr 

Das Erschliessungsprinzip für den motorisierten Verkehr wird mit der Planrevision nicht 
verändert, aber im nördlichsten Abschnitt, d.h. im neuen Plangebiet mit einer weiteren 
Zugänglichkeit für Güterumschlag ergänzt (vgl. Art. 12 Abs. 1 GPV). Wie bisher erfolgt 
die Hauptzufahrt von der Leonhardstrasse aus zwischen den Gebäuden LEO und LEE, 
wo auch die Ein-/Ausfahrt zur Anlieferhalle CLA besteht. Von hier aus werden zur Haupt-
sache die Gebäude LEE und CLA beliefert. An diesem Ort erfolgt ebenfalls die Zufahrt zu 
den in der Einstellhalle LEE vorgesehenen Zweiradabstellplätzen. Schliesslich dient die-
ser Zugang auch der Entfluchtung der Gebäude.  

Neben dieser heute schon bestehenden Hauptzufahrt enthält der Gestaltungsplan Zu-
gänglichkeiten für vereinzelten Güterumschlag. Eine bereits bestehende Zugänglichkeit 
für diesen vereinzelten Güterumschlag führt von der Clausiusstrasse zum Gebäude CLA, 
das an dieser Stelle einen grossen Warenlift aufweist. Hier erfolgen äusserst selten aus-
serordentliche Anlieferungen, beispielsweise sehr grosse Geräte oder Maschinenteile für 
das Gebäude CLA. Ferner liegt im südlichen Planbereich von der Leonhardstrasse aus 
eine weitere bestehende Zugänglichkeit für den vereinzelten Güterumschlag. Es handelt 
sich hierbei um Güterumschlag für ausserordentliche Anlieferungen im Zusammenhang 
mit den Gebäuden TAN und LEO. Eine weitere bestehende Zugänglichkeit für vereinzel-
ten Güterumschlag von der Leonhardstrasse aus, die im Gegensatz zu den anderen Zu-
gänglichkeiten regelmässiger genutzt wird, führt über den Kenngottweg. Hier wird in Zu-
kunft zweimal täglich die Post angeliefert. Auch diese Zufahrt dient der Entfluchtung des 
Neubaus LEE. Schliesslich soll im nördlichen Planabschnitt eine neue Zugänglichkeit für 
den Güterumschlag festgelegt werden, die neben der Entfluchtung des Neubaus LEE 
dem vereinzelten Güterumschlag des Nachbarn an der Leonhardstrasse 13 dienen soll. 
Zudem erfolgt maximal ein- bis zweimonatlich eine Anlieferung für das Petrologielabor 
der ETH. Sämtliche Zugänglichkeiten für den vereinzelten Güterumschlag sind ohne Par-
kierungsmöglichkeiten ausgestattet. 
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3.4.2 Fussverkehrsverbindungen 

Im Plangebiet sollen gute Fusswegverbindungen die Durchlässigkeit gewährleisten. Wie 
bis anhin muss im südlichen Bereich des Gebäudes TAN eine öffentliche, Tag und Nacht 
nutzbare Fussverkehrsverbindung von der Leonhardstrasse zur Tannenstrasse sicherge-
stellt werden. Diese Verpflichtung wird allerdings neu suspensiv bedingt (vgl. Art. 12 Abs. 
2 GPV). Sollte eine spätere Neugestaltung der Kreuzung Tannen-/Leonhardstrasse es 
ermöglichen, den Fussgängerverkehr vor dem Gebäude TAN auf öffentlichem Grund 
entlang der Leonhardstrasse zu führen, entfällt die Verpflichtung, den Fussweg durch das 
Plangebiet zu führen, da die Verbindung entlang der Strasse - bei neuen, verbesserten 
Platzverhältnissen - insbesondere aus Sicherheitsüberlegungen wesentlich attraktiver 
erscheint. Neu ist ferner, dass nur noch Anfangs- und Endpunkt der Verbindung bestimmt 
sind, während die exakte Verortung auf der Rückseite des Gebäudes TAN fallengelassen 
wurde, um der Grundeigentümerin mehr Freiheiten bezüglich der Wegführung zu gewäh-
ren. 

Der im Eigentum der Stadt Zürich stehende Kenngottweg liegt neu in der Mantelgrundflä-
che des Neubaus LEE und wird nach der Realisierung des Neubaus als Aussparung im 
Baukörper erscheinen. Mit Art. 12 Abs. 3 GPV wird die Grundlage für den Über- und den 
Unterbau des Kenngottwegs geschaffen, wobei dafür seitens der Stadt Zürich eine Kon-
zession gemäss § 231 PBG erteilt werden muss. In Art. 12 Abs. 3 GPV wird ferner fest-
gehalten, dass von den üblichen Strassen- bzw. Wegabständen gemäss Art. 12 BZO 
bzw. von den mit Beschluss des Regierungsrats vom 23. März 1895 festgelegten Bauli-
nien abgewichen werden kann. Gleichzeitig wird auch das Lichtraumprofil des Kenngott-
wegs mit mindestens 5 m Höhe und Breite festgelegt.  

3.4.3 Parkierung 

Das Plangebiet wird mit öffentlichen Verkehrsmitteln optimal erschlossen. Die Bestim-
mungen über Parkplätze und Zweiradabstellplätze bleiben sowohl quantitativ als auch 
qualitativ (Anordnung und Ausgestaltung) unverändert (vgl. Art. 11 GPV). Heute sind 
bereits 10 markierte Aussenparkplätze (LEO / TAN) und 21 Tiefgaragenparkplätze im 
Gebäude CLA (davon 1 PP für Behinderte) realisiert.  

Gemäss Projekt werden in der Anlieferhalle CLA 16 Parkplätze (davon 1 PP für Behin-
derte) bestehen bleiben. Die Anzahl Parkplätze wird damit zugunsten einer verbesserten 
Anlieferungszone um 4 reduziert. Die Parkierung von Personenwagen erfolgt für Besu-
cherinnen und Besucher unterirdisch; die heute bestehenden Aussenparkplätze entlang 
der Leonhardstrasse werden mit der Realisierung des Neubaus LEE zu Gunsten einer 
breiten Promenade in Zukunft entfallen. Über die bereits heute bestehende Ein-/Ausfahrt 
werden auch die Parkierungsanlagen im Gebäude LEE  erschlossen. 

Der PP-Bestand der ETH im Hochschulgebiet Zentrum liegt jedoch 112 PP über dem 
Minimum (Pflichtbedarf). Die Parkierungsvorschrift wird somit nicht unterschritten. Insge-
samt werden dadurch gemäss Projekt 14 Parkplätze im Perimeter aufgehoben. 
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Die Bestimmung betreffend die Abstellmöglichkeiten für Zweiräder wird gegenüber dem 
rechtskräftigen Gestaltungsplan mindestens verdoppelt. Die Hauptnutzfläche (HNF) der 
Gebäude CLA, LEO und TAN beträgt 14'008.12 m2. Das Gebäude LEE verfügt gemäss 
Projektstand Mai 2009 über 12'741.00 m2 HNF. Die Hauptnutzfläche im Planungsperime-
ter beträgt demnach 26'749.12 m2. Gemäss „Merkblatt für die Erstellung von Abstellplät-
zen für leichte Zweiräder“ vom Tiefbauamt der Stadt Zürich ist für Dienstleistungsnutzun-
gen (bei LEE ist vorwiegend Büronutzung vorgesehen) zwischen 250 m2 und 500 m2 
Hauptnutzfläche ein gedeckter Veloabstellplatz zu erstellen. Für den Perimeter ergibt 
dies 53 -106 Abstellplätze. Spätestens mit der letzten Überbauungsetappe werden 120 
gedeckte Abstellplätze geschaffen, womit die Mindestanzahl gemäss dem Merkblatt er-
reicht ist. Diese Zahl ist nicht als maximale Beschränkung, sondern als Minimum zu ver-
stehen. Bereits heute bestehen im Plangebiet 70 Veloabstellplätze und 24 Motorradab-
stellplätze, die öffentlich zugänglich sind. Im Projekt Neubau LEE sind zusätzliche Velo-
abstellplätze in der Einstellhalle geplant. 

3.5 Grundsätze zur Umwelt 

In Ergänzung der bisherigen Vorschriften wird in Art. 13 GPV neu die Verpflichtung statu-
iert, Neubauten im Plangebiet mindestens im Minergie- bzw. einem gleichwertigen Stan-
dard zu realisieren. Zudem sind die Vorgaben von Art. 15 NHV und Art. 7 GSchG umzu-
setzen (vgl. Art. 13 Abs. 2 und 3 GPV). 

3.6 Beschattung 

Bereits im Rahmen des Projektwettbewerbs wurde auf Grundlage der dazumals vorge-
gebenen Höhenkoten eine Zweistundenschatten-Berechnung vorgenommen. Diese Be-
rechnung wurde für das im Gestaltungsplan festgesetzte Mantelvolumen des Baufelds 
LEE aktualisiert. Der Zweistundenschatten tangiert fast ausschliesslich Parzellen der 
ETH Zürich. Im Nordwesten, wo private Parzellen an der Leonhardstrasse betroffen sind, 
liegt die Beschattung des Gebäudes LEE weitgehend in der Eigenbeschattung der be-
stehenden Bebauung (siehe Abb. 9).  
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Abb.  9 :  Berechnung des Zweis tundenschat tens (orange) 

in  Bezug auf  das im Gesta l tungsplan def in ier te  
Mante lvo lumen LEE 
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4 Erläuterung der einzelnen Gestaltungsplanvorschriften 
Nachfolgend werden die einzelnen Gestaltungsplanbestimmungen erläutert und mit Ver-
weisen auf die obigen Darlegungen verbunden. 

- Art. 1 beschreibt den Geltungsbereich und die Bestandteile des Gestaltungsplans (vgl. 
oben Ziff. 3.2, Situationsplan und Höhenkotenplan). 

- Art. 2 erläutert das Verhältnis zum ergänzenden und übergeordneten Recht. 

- Art. 3 zählt die Bestandteile der Überbauung auf (vgl. Situationsplan). Absatz 2 der 
früheren Fassung betreffend die im Inventar der Denkmalpflege aufgeführten Gebäu-
de LEO und TAN wird gestrichen (vgl. oben Ziff. 3.3.3). 

- Art. 4 definiert den Gebäudemantel und hält fest, dass die normalen Gebäudeabstän-
de unterschritten werden dürfen (vgl. oben Ziff. 3.3). 

- Art. 5 bestimmt die maximale Gebäudetiefe der Gebäude CLA und LEE und erlaubt 
Anschlussbauten an die Bauten im Bereich LZ (vgl. oben Ziff. 3.3.1). 

- Art. 6 hält im Detail fest, mit welchen Gebäudeteilen der Gebäudemantel und/oder die 
maximale Gebäudetiefe des Gebäudes CLA überschritten werden darf (vgl. oben Ziff. 
3.3.1). Zusätzlich wird in den Absätzen 3 und 4 die Zulässigkeit von Lichtgräben berg-
seits des Institutsgebäudes CLA und nordwestlich des Institutsgebäudes LEE geregelt 
(vgl. oben Ziff. 3.3.5). 

- Art. 7 definiert die zulässige Ausnützung, indem die maximal erlaubte Baumasse für 
das gesamte Plangebiet - mit Ausnahme der Zwischen- und Nebenbauten - und für 
jeweils die einzelnen Baufelder festgelegt wird (vgl. oben Ziff. 3.3.4). 

- Art. 8 definiert, das gewachsene Terrain für jedes einzelne Baufeld, unabhängig von 
den tatsächlichen Verhältnissen. 

- Art. 9 statuiert bezüglich der Nutzweise neben der Nutzung zu Hochschulzwecken 
eine Mindestfläche vom 650 m2, die für publikumsorientierte Dienstleistungsbetriebe 
verwendet werden muss, um die Attraktivität des Plangebiets zu steigern. 

- Art. 10 enthält Gestaltungsvorschriften (vgl. oben Ziff. 3.3.6). 

- Art. 11 regelt die Parkierung für Personenwagen und Zweiräder (vgl. oben Ziff. 3.4.3). 

- Art. 12 definiert die Erschliessung für Personenwagen und Anlieferungsfahrzeuge 
sowie die im Plangebiet zu sichernden Fussverkehrsverbindungen (vgl. oben Ziff. 
3.4.1 und 3.4.2). 
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- Art. 13 verlangt von allen Neubauten im Plangebiet die Einhaltung des Minergie- bzw. 
eines gleichwertigen Standards. Zusätzlich wird auf die Vorgaben von Art. 15 NHV 
und Art. 7 GSchG hingewiesen (vgl. oben Ziff. 3.5). 

- Art. 14 statuiert für das Perimetergebiet die Lärmempfindlichkeitsstufe III. 

- Art. 15 regelt die Aufhebung des alten Gestaltungsplans. 

- Art. 16 regelt die Inkraftsetzung des neuen Gestaltungsplans. 
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